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RS OGH 1987/7/15 9ObA63/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1987

Norm

ArbVG §36

ArbVG §105

Rechtssatz

Bei Vorliegen eines Leiharbeitsverhältnisses hat der Arbeitgeber (Verleiher) vor der Kündigung eines Arbeitnehmers

den Betriebsrat des Verleiherbetriebes, nicht aber jenes Betriebes, in dem der verliehene Arbeitnehmer beschäftigt

war, zu verständigen.
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